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§ 20 BGG
 BGG - Bebauungsgrundlagengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

 

(1) Alle den Grundeigentümer gemäß den vorstehenden Bestimmungen tre/enden ö/entlich-rechtlichen

Verpflichtungen sind, soweit nicht im Bescheid über die Bauplatzerklärung oder in einem besonderen Bescheid (Abs. 3)

eine bestimmte Frist festgesetzt ist, unverzüglich nach Rechtskraft des Bescheides zu erfüllen. Bei Verkehrs3ächen, die

eine als Bauplatz erklärte Grund3äche begrenzen, kann unter der Voraussetzung, daß für die Aufschließung vorläu4g

nicht der Ausbau der ganzen Breite der Verkehrs3äche erforderlich ist, die Vorschreibung der ö/entlich-rechtlichen

Verp3ichtungen zunächtst auf den bis zur Achse reichenden Teil beschränkt werden. Die vorgeschriebenen

Verp3ichtungen sind auf Antrag des Grundeigentümers oder auf Antrag der Baubehörde auf Kosten des

Grundeigentümers im Grundbuch einzutragen und nach Erfüllung wieder zu löschen.

(2) Die Festsetzung der in den §§ 15 und 17 vorgesehenen Entschädigungen erfolgt unter sinngemäßer Anwendung der

für die Entschädigung im Enteignungsverfahren nach dem Salzburger Landesstraßengesetz 1972 geltenden

Bestimmungen im Bescheid über die Bauplatzerklärung. Die Entschädigung wird mit der Rechtskraft ihrer Festsetzung

fällig.

(3) Auf die Vorschreibung der Kostenbeiträge und Vorauszahlungen gemäß § 16 sowie der Kostenersätze gemäß § 17

ist die Bundesabgabenordnung (BAO) in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2010 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/bgg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/bgg/paragraf/17
file:///

	§ 20 BGG
	BGG - Bebauungsgrundlagengesetz


